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Amtsgericht Lichtenberg - Erbausschlagung
Amtsgericht Lichtenberg

Anschrift
Roedeliusplatz 1
10365 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 90253-0
Fax: (030) 90253-300
E-Mail: erbausschlagungen@ag-lb.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

   
Zugang für Rollstuhlfahrer über Hofeinfahrt Alfredstraße (Bitte Klingeln)

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 09.00 - 13.00 Uhr
Dienstag: 09.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 13.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 13.00 Uhr

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
Öffnungszeiten Nachlassgericht:
Aufgrund einer Software-Umstellung ist das Nachlassgericht in der Zeit vom
02.03.2026 bis 02.04.2026 telefonisch nicht erreichbar. Nutzen Sie für Anfragen
bitte das Postfach Nachlass@ag-lb.berlin.de und haben Sie für eine mögliche
längere Bearbeitungsdauer Verständnis.
In der Zeit vom 16.03.2026 bis 19.03.2026 können nur sehr eilige Angelegenheiten
bearbeitet werden. Daneben können Testamente aus der Verwahrung gegeben
werden.
In der Zeit vom 20.03.2026 bis 27.03.2026 bleibt das Nachlassgericht für Publikum
gänzlich geschlossen.
Es finden in dieser Zeit auch keine Ausschlagungstermine statt. Für besonders
dringende Ausschlagungstermine mit Ablauf der Ausschlagungsfrist bis zum
30.03.2026 wenden Sie sich bitte an einen Notar/eine Notarin Ihrer Wahl.

Hinweis für Terminkunden
Zur Vermeidung von Wartezeiten und zur Verbesserung unseres Bürgerservices
werden Erbausschlagungserklärungen nur nach Terminvereinbarung
beurkundet. Sofern zum Termin mehr als 4 volljährige Personen erscheinen, wird
um die Buchung mehrerer Termine (pro vier Personen) gebeten.

mailto:erbausschlagungen@ag-lb.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Sollten Sie Ihren gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, werden
Sie um unverzügliche Absage gebeten.
Der Link zur Terminbuchung befindet sich am Ende dieser Seite unter Angebotene
Dienstleistungen.

HINWEIS:
Sollten innerhalb der 6-wöchigen Ausschlagungsfrist keine freien Termine mehr
buchbar sein, wollen Sie sich bitte mit Hilfe des Kontaktformulars oder telefonisch
an die Nachlassabteilung des Amtsgerichts Lichtenberg wenden.

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.7km S+U Lichtenberg Bhf
    S5, S7, S75

U-Bahn
  0.3km U Magdalenenstr.
    U5
  0.7km S+U Lichtenberg Bhf
    U5
  1km S+U Frankfurter Allee
    U5

Bus
  0.2km U Magdalenenstr.
    240, N50, N56
  0.2km Schottstr.
    240, N50, N56
  0.3km U Magdalenenstr./Buchberger Str.
    240, N56, N94, N5, N50
  0.3km Atzpodienstr.
    240, N50, N56
  0.4km Rüdigerstr.
    240, N50, N56

Tram
  0.6km Berlin, Fanningerstr.
    37, M17, M8
  0.6km S+U Lichtenberg Bhf/Siegfriedstr.
    37, M17, M8
  0.6km Freiaplatz
    37, M17, M8
  0.7km S+U Lichtenberg Bhf/Gudrunstr.
    21, M8, 37, M17
  0.8km Gotlindestr.
    37, M17, M8

Bahn
  0.6km S+U Lichtenberg Bhf

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Lichtenberg%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Magdalenenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Lichtenberg%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Frankfurter%20Allee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Magdalenenstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Schottstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Magdalenenstr.%2FBuchberger%20Str.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Atzpodienstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=R%C3%BCdigerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Berlin%2C%20Fanningerstr.&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Lichtenberg%20Bhf%2FSiegfriedstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Freiaplatz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Lichtenberg%20Bhf%2FGudrunstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Gotlindestr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%2BU%20Lichtenberg%20Bhf%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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    RE2, RB32, RB24, RB54, RB12, RB25, RB26

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)



24.04.2026  5/7

Erbrecht - Ausschlagung der Erbschaft
Nach deutschem Recht geht eine Erbschaft mit dem Tod einer Person automatisch
auf die Erben über. Wenn Sie die Erbschaft nicht antreten wollen, müssen Sie das
ausdrücklich erklären (Ausschlagungserklärung*). Wer erbt, erbt auch die
Schulden. Wer nicht erben will, muss die Erbschaft ausschlagen. Informieren Sie
sich daher rechtzeitig, ob die Erbschaft überschuldet ist.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Ausschlagung nicht an bestimmte
Bedingungen knüpfen können, z. B. um das Erbe einer bestimmten
Person zukommen zu lassen.

Voraussetzungen
Die Ausschlagungsfrist beträgt sechs Wochen.
Die Frist beginnt grundsätzlich an dem Tag, an dem man davon Kenntnis
erhält, dass man Erbe geworden sein soll und auf welcher Grundlage
(Testament oder Erbvertrag, gesetzliche Erbfolge, Ausschlagung vorrangiger
Erben). Auf welchem Weg Sie Kenntnis erhalten, ist egal. Es kommt nicht
darauf an, ob Sie ein Schreiben vom Gericht erhalten haben.

Sind Sie aber im Wege der testamentarischen Erbfolge als Erbe oder
Erbin berufen, so beginnt die Frist nicht vor Eröffnung des
Testamentes/Erbvertrages durch das Gericht.
Sind Sie erst durch die Ausschlagung einer zunächst zur Erbschaft
berufenen Person Erbe oder Erbin geworden, so beginnt die Frist mit
Kenntnis von deren Erbausschlagung.
Die bei einem Notar oder einer Notarin abgegebene
Ausschlagungserklärung muss bis zum Ablauf der Ausschlagungsfrist
beim zuständigen Nachlassgericht eingegangen sein.
Die Ausschlagung zur Niederschrift beim Nachlassgericht oder für Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Amtsgericht müssen Sie
innerhalb der Ausschlagungsfrist erklären.
Eine längere Ausschlagungsfrist gilt bei Auslandsaufenthalt. Die
Ausschlagungsfrist beträgt sechs Monate, wenn Sie zu Beginn der
Ausschlagungsfrist Ihren Aufenthalt im Ausland hatten oder die
verstorbene Person ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt nur im
Ausland gehabt hat.

Besonderheit bei minderjährigen Erben
Haben Sie nicht die alleinige elterliche Sorge für Ihr minderjähriges Kind bzw.
Ihre minderjährigen Kinder, so muss auch der Mitsorgeberechtigte für das
Kind bzw. die Kinder innerhalb der Ausschlagungsfrist die Erbschaft
ausschlagen.

Die Ausschlagung nur eines Elternteils ist unwirksam.

Erforderliche Unterlagen
Ausschlagungserklärung

Schriftlich mit Unterschriftsbeglaubigung durch einen Notar/Notarin
und dann an das Nachlassgericht senden (oder dort abgeben)
oder Sie gehen zum Nachlassgericht und lassen dort Ihre
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Ausschlagungserklärung beurkunden (Erklärung zur Niederschrift)
Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Ausschlagung mit
Hilfe einer deutschen Auslandsvertretung abgeben.

Eine einfache privatschriftliche Erklärung genügt nicht.
Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
Beim Notar oder bei der Notarin und beim Gericht müssen Sie Ihren
Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung vorlegen.
Sterbeurkunde (wenn vorhanden)
Die Vorlage der Sterbeurkunde ist nicht zwingend erforderlich.
Ist keine Sterbeurkunde vorhanden, ist es notwendig, dass Sie den
vollständigen Namen (mit Geburtsnamen), das Sterbedatum und den letzten
gewöhnlichen Aufenthalt der verstorbenen Person angeben.
Bekannte Daten zu weiteren Erben
Namen, Anschriften und Geburtsdaten der weiteren Verwandten der
verstorbenen Person (z. B.: Kinder, Eltern und Geschwister), sowie Namen,
Anschriften und Geburtsdaten Ihrer eigenen Kinder.
Familiengerichtliche Genehmigung
Bei der Ausschlagung ist anzugeben, ob minderjährige Kinder Miterben sind.
Gegebenenfalls ist die Genehmigung des Familiengerichts erforderlich
(Auskünfte hierzu erteilt das Nachlassgericht). Den Antrag müssen Sie im
Anschluss bei dem Familiengericht stellen, das für den gewöhnlichen
Aufenthalt des Kindes zuständig ist. Die Genehmigung muss innerhalb der
Ausschlagungsfrist dem Nachlassgericht nachgewiesen werden.
Betreuungsgerichtliche Genehmigung
Erklärt ein Betreuer oder eine Betreuerin die Ausschlagung, ist hierfür die
Genehmigung des Betreuungsgerichts erforderlich. Die Genehmigung muss
innerhalb der Ausschlagungsfrist dem Nachlassgericht nachgewiesen
werden.

Gebühren

30,00 Euro Mindestgebühr (nach Wert des Nachlasses)
Zusatzkosten für Notar/in (Mehrwertsteuer und Auslagen)

Rechtsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) §§ 1942 -1957
(https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950
896BJNG017502377)
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) §§ 343,
344
(https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html#BJNR25870
0008BJNG004200000)
Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und
Notare (GNotKG) Anlage 1 (zu § 3 Absatz 2), Kostenverzeichnis Nr.
21201
(https://www.gesetze-im-internet.de/gnotkg/anlage_1.html)

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG017502377
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG017502377
https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html#BJNR258700008BJNG004200000
https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html#BJNR258700008BJNG004200000
https://www.gesetze-im-internet.de/gnotkg/anlage_1.html
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Weiterführende Informationen
Orts- und Gerichtsverzeichnis zur Ermittlung der Zuständigkeit
(Justizportal)
(https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche)

Hinweise zur Zuständigkeit
Amtsgericht (Nachlassgericht)

in dessen Bezirk die verstorbene Person ihren letzten gewöhnlichen
Aufenthalt hatte (Ausschlaggebend ist der tatsächliche Aufenthalt; er muss
nicht mit der letzten Meldeanschrift identisch sein.)

Amtsgericht

im Bezirk Ihres (des Erben/ der Erbin) gewöhnlichen Aufenthaltes

Besondere Fälle

Hatte die verstorbene Person zum Todeszeitpunkt keinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland, ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die
verstorbene Person ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte.
Hatte die verstorbene Person nie einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland,
so ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die erklärende Person
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche

